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DIE SACHKUNDEPRÜFUNG 
 

 

 

1. Wer ist für die Abnahme der Sachkundeprüfung zuständig? 

2. Welche Ausnahmen gibt es bei dem Sachkundenachweis? 

3.  Wie sieht die schriftliche Prüfung aus? 

4. Wie sieht die mündliche Prüfung aus? 

5. Wie oft darf man die Prüfung wiederholen? 

6.  Gilt der BWV-Ausweis als Berufsqualifikation? 

7.  Vorbereitungsmöglichkeiten 

8.  Anmeldung 

9. Termine 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
1. Wer ist für die Abnahme der Sachkundeprüfung zuständig? 
 

• Die Abnahme der Sachkundeprüfung erfolgt durch die Industrie- und Handelskammer. 
 
 
 
2. Welche Ausnahmen gibt es bei dem Sachkundenachweis? 
 

• Personen, die (mindestens) seit 31. August 2000 selbstständig oder unselbstständig, ununterbrochen als 
Versicherungsvermittler oder –berater tätig waren, brauchen keine Sachkundeprüfung, wenn sie sich bis 
zum 01.01.2009 registrieren lassen oder die Erlaubnis beantragt haben. Unerheblich ist, ob die 
Registrierung als gebundener oder ungebundener Versicherungsvermittler oder als Versicherungsberater 
erfolgt. 

 
• Die Vermittlungs- und Beratungstätigkeit muss tatsächlich und ohne Unterbrechung ausgeübt worden 

sein. Zeiten, die beispielsweise für Fortbildungen, Krankheiten, Kuren, Urlaub, Grundwehr- und Zivildienst 
oder für Mutterschutz in Anspruch genommen wurden, stellen keine Unterbrechung dar.  

 
 
 
3. Wie sieht die schriftliche Prüfung aus? 
 

• Schriftliche Prüfung am Computer, praxisbezogene Aufgaben, versicherungsfachliche und rechtliche 
Kenntnisse werden geprüft 
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• Aufgaben sind pro Prüfungstermin bundesweit einheitlich 
• Prüfungsdauer 160 Minuten 

 
 
 
4. Wie sieht die mündliche Prüfung aus? 
 

• Simulation eines Kundengesprächs, Rollenspiel 
• Nur ein Prüfling darf geprüft werden 
• Grundlage ist ein Fallbeispiel 
• Prüfungsdauer 20 Minuten 

 
 
 
5. Wie oft darf man die Prüfung wiederholen? 
 

• Prüfung wird mit “bestanden“ oder “nicht bestanden“ bewertet. 
• Die Prüfung darf unbegrenzt wiederholt werden, gilt jedoch insgesamt als “nicht bestanden“, wenn der 

praktische Prüfungsteil nicht innerhalb von zwei Jahren nach Bestehen des schriftlichen Prüfungsteils 
erfolgreich abgelegt wurde. 

• IHK erteilt Bescheinigung über erfolgreiche Ablegung der Sachkundeprüfung und Titel “geprüfter 
Versicherungsfachmann / -frau IHK“. 

 
 
 
6. Gilt der BWV-Ausweis als Berufsqualifikation? 
 

Der so genannte BWV-Ausweis ersetzt nach Auskunft des BMWi nicht die Sachkundeprüfung. Es muss 
anhand eines Prüfungsdokumentes nachgewiesen werden, dass tatsächlich eine mündliche und schriftliche 
BWV Prüfung abgelegt wurde. Der BWV Ausweis alleine kann also nicht als Nachweis anerkannt werden. 

 
 
 
7. Vorbereitungsmöglichkeiten 
 
 Hans Riedhammer 
 Tel.: 0172-7615793 
 E-Mail: riedhammer@bwv-regensburg.de 
 
 
 
8. Anmeldung 
 
 Helmut Vogl     Petra Kögler 
 Tel.: 0941/5694-253    Tel. 0941/5694-339 
 E-Mail: vogl@regensburg.ihk.de   E-Mail: koegler@regensburg.ihk.de 
 
 
 
9. Termine 
 

2010 2011 2012 
   
04./05.03.2010 10./11.03.2011 08./09.03.2012 
10./11.06.2010 09./10.06.2011 14./15.06.2012 
16./17.09.2010 08./09.09.2011 13./14.09.2012 
18./19.11.2010 24./25.11.2011 22./23.11.2012 

 


